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Formular 4 S-TF 

Allgemeine Bestimmungen zur Bestellung Telefonapparate, Telefon-
anschluss, Faxgeräte und Faxanschluss

Installationen 

Die Installation aller Steckdosen erfolgt ausschliesslich 
durch MCH Messe Schweiz (Basel) AG (nachfolgend 
"MCH" genannt) oder durch eine von ihr beauftragte Firma. 

Telefon- und Faxapparate 

Telefonapparate 
 Standard-Telefonapparate können bei der MCH pro An-

lass beim Hallenchef bezogen werden. 
 Portable Telefonapparate müssen bis spätestens 2 Tage 

nach Ausstellungsende wieder im Hallenchefbüro abge-
geben werden. 

 Klein-Telefonzentralen auf dem Ausstellungsstand sind 
nicht erlaubt. Solche Anlagen werden über die HICOM 
Zentrale der MCH geschaltet. 

Faxapparate 
 Die Fax- oder Kombi-Geräte (Telefon/Fax) werden durch 

Messeinstallateure auf den Stand geliefert, installiert und 
eingeschaltet. 

 Die erste Papierfüllung ist im Mietpreis enthalten. Zusätz-
liches Papier (A4) kann im Hallenchefbüro (in Basel) ge-
kauft werden. 

 Die Faxapparate werden am letzten Ausstellungstag 
durch unsere Dienste abgeholt. Aussteller haften für ge-
mietete Apparate bis zu deren Rückgabe. 

Anschlusseinrichtungen 

Anschlusseinrichtungen ab TVA mit Durchwahl. 

Gespräche 

Um externe Gespräche bzw. Verbindungen aufzubauen, ist 
immer die "0" vorzuwählen. 

Sprach- und Verbindungstaxen 

Die Sprach- und Verbindungstaxen werden separat belas-
tet. Der Aussteller haftet gegenüber MCH für sämtliche Ver-
kehrstaxen, die von seinem Anschluss abgehen. 

Versicherung 

Eine Versicherung ist im Mietpreis nicht inbegriffen. Be-
schädigungen oder fehlende Geräte werden dem Aussteller 
in Rechnung gestellt. 

Nachbestellung-Zuschlag 

Für Bestellungen, die am ersten Aufbautag oder später bei 
uns eintreffen, wird ein Zuschlag von CHF 100.- erhoben. 

Skizze 

Bitte zeichnen Sie die Anschlüsse auf die Skizze "4 S-SK" 
ein. 

Zuwiderhandlung/Haftung 
Für Schäden und Störungen, die durch Nichtbeachtung der 
Bestimmungen aus der Betriebsordnung, der allgemeinen 
Bestimmungen zur Bestellung Telefonapparate, Telefonan-
schluss, Faxgeräte und Faxanschluss oder Anweisungen 
des Messepersonals entstehen, haftet der Aussteller. 

MCH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch 
Störungen des Telefonnetzes entstehen.

 


